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Markt Hohenfels
VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Marktrat des Marktes Hohenfels hat in der Sitzung  vom 18.02.2020 die Änderung des 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanes beschlossen.
Der Beschluss wurde am 27.07.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung hat in der Zeit vom 04.08.2020 bis 04.09.2020 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß §4 Abs.1 BauGB hat in der Zeit vom 04.08.2020 bis 04.09.2020 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung in der Fassung 
vom ................. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB  in der Zeit vom ................. bis ................. beteiligt.

5. Der Entwurf der Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung in der Fassung 
vom ................. wurde mit der Begründung gemäß §3 Abs.2 BauGB in der 
Zeit vom ................. bis ................. öffentlich ausgelegt.

6. Der Markt Hohenfels hat mit Beschluss des Marktrates vom ................. die 
Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes  in der Fassung 
vom ................. festgestellt.

Hohenfels, den .............. 
(Siegel)

.......................................
1. Bürgermeister

7. Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.  hat die Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes mit Bescheid vom .................. Nr. ......................... gemäß
§ 6 BauGB genehmigt.

8. Ausgefertigt

Hohenfels, den .............. 
(Siegel)

.......................................
1. Bürgermeister

9. Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungs- und Land-
schaftsplanes wurde am .............. gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt-
gemacht.
Die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes ist damit wirksam.

Hohenfels, den ..............
(Siegel)

.......................................
1. Bürgermeister

Flächen der
Forstwirtschaft

ZEICHENERKLÄRUNG:
Flächen  der 
Landwirtschaft

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
KÜNFTIGE AUSWEISUNG

M 1:5.000FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
BISHERIGE AUSWEISUNG

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereichs der ÄnderungGewerbegebietGE

N

Inwieweit die im FNP dargestellte Waldfläche im Osten tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt vorhanden war, 
kann derzeit aus Planersicht nicht nachvollzogen werden; eine Rodung von Waldflächen ist nicht vorgesehen!

M 1:5.000
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Begründung 
gemäß § 5 (5) Baugesetzbuch 

 
 
 
1. Lage und Bestandssituation 

 
1.1. Allgemeines 
 
 Der Planbereich liegt im Bereich des Gemeindegebietes des Marktes Hohenfels, westlich des Hauptortes 

Hohenfels, in einer Entfernung von etwa 1 km vom Zentrum von Hohenfels.  
 
 Das Gebiet wird im Westen von der Hofstelle Haarziegelhütte Nr. 1 begrenzt, im Süden schließt landwirt-

schaftliche Fläche an, im Norden liegen öffentliche und private Wege und im Osten schließt an das Plange-
biet eine Waldfläche an. 

 
 Das Änderungsgebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 12.400 m² 
 

  
 Quelle: Geodaten Bayern, Änderungsgebiet mit Pfeil markiert 
  
 

Markt Hohenfels 
 

Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes 

hier: im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Gewerbegebiet 
„Haarziegelhütte“ 
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 Luftbild mit markiertem Änderungsbereich 
 
 
1.2. Derzeitige Nutzung 
 
 Das Plangebiet „Haarziegelhütte“ umfasst landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen. Ein kleiner Bereich 

im Norden wird als privater Feldweg genutzt bzw. liegt hier ein kleines Heckenstück. 
 
 
1.3. Topographie, Untergrund 
 
 Das natürliche Gelände fällt leicht von ca. 473 m ü. NN im Westen bis auf ca. 469 m ü. NN im Osten. Genaue 

Angaben zum Untergrund bzw. aktuelle Baugrunduntersuchungen liegen derzeit nicht vor. 
 
 
1.4. Altlasten 
 
 Verdachtsmomente bezüglich Altlasten liegen aufgrund der bisherigen Nutzung nicht vor. 
 
 
1.5. Bodendenkmäler / Baudenkmäler 
 
 Nach derzeitigem Erkenntnisstand bestehen keine Hinweise für das Vorhandensein historisch wertvoller 

Bodendenkmäler im Plangebiet. 
 Die nächstgelegenen Baudenkmäler befinden sich im Hauptort Hohenfels. 
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 Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege; Plangebiet mit Pfeil markiert 
 
 

1.6. Vegetation / Schutzgebiete 
 
 Im Plangebiet befindet sich landwirtschaftlich intensiv genutzte Fläche.  
 
 Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine kartierten Biotope. Lediglich ganz an der Südspitze des 

Änderungsbereiches wird ggf. eine Biotopfläche angeschnitten. Da sich der im Parallelverfahren durchge-
führte Bebauungsplan nur auf den nördlichen Teil der FNP-Änderung bezieht, entstehen hier derzeit keine 
Konflikte. Falls eines Tages auch für den südlichen Teil ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet wird, wird 
das Biotop entsprechend bewertet.  

 Weitere Schutzgebiete wie FFH-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete oder Vogelschutzgebiete befinden sich 
nicht im oder in unmittelbarer Nähe des Plangebietes. 

 

  
Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt; Plangebiet schwarz umrandet 
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt; Plangebiet mit Pfeil markiert.  
FFH-Gebiet: schraffiert 
LSG: grün punktiert 

 
 
1.7. Entwicklungsplanerische Vorgaben 
  
 Folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) zur Siedlungsstruktur aus dem Landesentwicklungsprogram Bayern 

(LEP) Stand 01.01.2020 sind bei der vorliegenden Planung relevant:  
 

1.2.1 Demographischer Wandel- Räumlichen Auswirkungen begegnen 
(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, insbeson-
dere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beachten. 

 
3.1 Flächensparen 
(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer 
Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 
(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifi-
schen Gegebenheiten angewendet werden. 
 
3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig 
zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 
 
3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot 
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur 
sollen vermieden werden. 
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. 
Ausnahmen sind zulässig, wenn 
- auf Grund der Topografie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tangierender Hauptverkehrstras-
sen ein angebundener Standort im Gemeindegebiet nicht vorhanden ist [...], 

 
 
 Gemäß dem Regionalplan Region Regensburg (Teil B, Stand April 2003) sind unter Teil B II u.a. folgende 

Ziele genannt: 
- Die Siedlungsstruktur in der Region soll unter Wahrung ihrer Vielfalt und Gliederung weiterentwickelt 

werden. Die Siedlungstätigkeit soll in allen Gemeinden in Übereinstimmung mit deren Größe, Struktur, 
Ausstattung und Funktion erfolgen und grundsätzlich eine organische Entwicklung ermöglichen. 
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- Dörfliche Siedlungsstrukturen von landschaftsprägender oder landschaftstypischer Eigenart sollen 
möglichst erhalten werden. Sanierungsmaßnahmen und neue Siedlungsgebiete sollen auf gewachsene 
Dorfstrukturen und Ortsbilder besondere Rücksicht nehmen. 

- Für die Weiterentwicklung bestehender Industrie- und Handwerksbetriebe sowie für gewerbliche Neu-
ansiedlungen sollen schwerpunktmäßig Bauflächen in günstiger Lage zu den Hauptwohnsiedlungsge-
bieten und überörtlichen Verkehrswegen bereitgestellt werden. 

- Die Erwerbsmöglichkeiten sollen insbesondere im Mittelbereich Parsberg nachhaltig verbessert wer-
den. Es soll deshalb darauf hingewirkt werden, weitere Arbeitsplätze vor allem im Mittelzentrum Pars-
berg und in den Kleinzentren Hohenfels, Seubersdorf i.d.OPf. und Velburg zu schaffen. 

 
 Sonstige Vorgaben durch eine überörtliche Planung bestehen für das Plangebiet nicht. 
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Hohenfels ist das geplante Gewerbegebiet nicht enthalten, 
sondern als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  
 

 
Ausschnitt FNP ohne Maßstab  © Markt Hohenfels 
Plangebiet markiert 

 
 (Inwieweit die im FNP dargestellte Waldfläche im Osten tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt vorhanden 

war, kann derzeit aus Planersicht nicht nachvollzogen werden; eine Rodung von Waldflächen ist nicht vor-
gesehen!) 
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2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 
 Anlass der vorliegenden Bauleitplanung ist der Antrag eines Vorhabenträgers auf Errichtung eines Gewer-

bebetriebes zur Aufbereitung und Lagerung von Brennholz mit Errichtung eines Betriebsgebäudes mit Ma-
schinenhalle sowie eines Wohnhauses für den Betriebsinhaber. 

 
 Da sich die unternehmerische Tätigkeit nicht mehr der klassischen Landwirtschaft zuordnen lässt, wird die 

geplante Errichtung des Betriebes nicht mehr entsprechend § 35 (1) 1. BauGB privilegiert. 
 
 Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der vorliegenden parallelen Änderung 

des Flächennutzungsplanes sollen nunmehr die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung 
des Plangebietes entsprechend des beschriebenen Planungsziels geschaffen werden. Dabei wird insbe-
sondere auch das Ziel verfolgt, im Rahmen einer organischen Siedlungsentwicklung die notwendigen Vor-
kehrungen gegen nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu treffen. 

 Grundlage für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist dabei das mit dem Markt Ho-
henfels abgestimmte konkrete Vorhaben. 

 
 Der Markt Hohenfels ist grundsätzlich bestrebt, Gewerbetreibenden, insbesondere solchen, die bereits seit 

vielen Jahren im Gemeindegebiet ansässig sind, die Möglichkeit zur Ausübung und gegebenenfalls zur 
Erweiterung ihrer Betriebe zu bieten. 

 
 Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist größer als das im Parallelverfahren 

durchgeführte Bebauungsplanverfahren. Dies hat den Hintergrund, dass für eine eventuelle künftige Be-
triebserweiterung bereits der Flächennutzungsplan entsprechend angepasst ist. 

 
 
3. Anbindung / Standortprüfung / Sandortalternativenprüfung 
 
3.1. Anbindung 

 

 
 Luftbild mit markiertem Planbereich und Umgrenzung der künftigen Siedlungseinheit Haarziegelhütte 
 
 Durch die direkte Angrenzung des Plangebietes an den westlichen Teil von Haarziegelhütte und durch den 

Lückenschluss mit der Planung zwischen Haarziegelhütte-West und Haarziegelhütte-Ost entsteht künftig 
eine kompakte Siedlungseinheit mit prägnantem städtebaulichem Gewicht.  

 Das dazwischen liegende Waldstück bildet eine optimale Zäsur im Hinblick auf Schallimmissionen und 
Sichtschutz, mindert mögliche Konflikte zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung und dient einer unmittelba-
ren Naherholung. 

 
 Dem Anbindegebot nach dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) wird somit entsprochen. 
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3.2. Standortprüfung 
 

Der geplante Standort wurde auf Eignung geprüft. Folgende Punkte wurden dabei in der Prüfung berück-
sichtigt und abgewogen: 
 
- Die Fläche ist, wie unter 3.1 beschrieben an eine geeignete Siedlungseinheit angebunden. 
- Das Plangebiet ist verkehrstechnisch bereits voll erschlossen; es sind keine weiteren Erschließungs-

maßnahmen mit damit verbundenem Flächenverbrauch notwendig; Ziel des Landesentwicklungspro-
gramms ist es unter anderem, unnötigen Flächenverbrauch zu verhindern. Dem wird Rechnung getra-
gen, da nur die für das Vorhaben (vorhabenbezogener BPlan) notwendige Fläche bebaut wird. Der 
Bedarf selbst wird durch das konkrete Vorhaben des Vorhabensträgers als gegeben angesehen. 

- Die vorgesehene, inhabergeführte kleinteilige gewerbliche Nutzung, ist in die dörflich-landwirtschaftli-
che Umgebung von Haarziegelhütte sehr gut integrierbar. 

- Durch das vorhandene Waldstück östlich des Plangebietes ist das geplante Vorhaben kaum einsehbar. 
Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und Konflikte mit vorhandenen Wohnbebauungen sind 
somit nicht zu erwarten. 

- Die vorhandene Topografie kommt einer gewerblichen, forstwirtschaftlichen Nutzung entgegen. 
- Das Plangebiet befindet sich seit Generationen im Familienbesitz des Vorhabensträgers und der Vor-

habensträger weist somit eine Identifikation und Bindung zu dem Plangebiet auf. 
- Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine kartierten Biotope. Auch weitere Schutzgebiete wie 

FFH-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete oder Vogelschutzgebiete befinden sich nicht im oder in unmit-
telbarer Nähe des Plangebietes. 

- Es bestehen keine Hinweise für das Vorhandensein historisch wertvoller Bodendenkmäler im Plange-
biet. 

- Verdachtsmomente bezüglich Altlasten liegen aufgrund der bisherigen Nutzung nicht vor. 
 

Fazit: der geplante Standort erscheint aufgrund der vorgenannten Punkte als geeignet für die geplante ge-
werbliche Nutzung. 

 
 
3.3. Standortalternativenprüfung zum Bebauungsplan: 
 
 Kernort Hohenfels: 
 Der Marktflecken Hohenfels mit ca. 1250 Einwohnern grenzt östlich direkt an den Truppenübungsplatz Ho-

henfels an. Die gesamte Bevölkerung der Gemeinde Hohenfels beläuft sich auf ca. 2200 Einwohner. Die 
Fläche des Truppenübungsplatzes ist als FFH-Gebiet ausgewiesen. Eine Entwicklung des Ortes nach Os-
ten ist daher nicht möglich. Durch die Tallage des Hauptorts mit ca. 1250 Einwohnern stehen so gut wie 
keine Flächen für eine Bebauung bzw. Betriebsansiedlung zur Verfügung.  

 Ein bedingt geeignetes Grundstück für eine gewerbliche Nutzung befindet sich im Norden des Kernorts, in 
der Elpostraße. Dieses Grundstück befindet sich im Eigentum eines ortsansässigen Gewerbetreibenden 
und steht dem Markt nicht zur Verfügung, da er eine Nutzung für seinen eigenen Betreib nicht ausschließen 
kann. 

 Die augenscheinlich freien Flächen am östlichen Ortseingang liegen entweder im Überschwemmungsgebiet 
(Forellenbach) und dürfen nicht bebaut werden oder sind schlichtweg aus Gründen des Immissionsschutzes 
nicht für jede Nutzung geeignet. 

 Eine Anschlussbebauung an das Wohngebiet nördlich am Gmaisberg ist wegen der teilweise steilen Hang-
lage nicht nur sehr aufwändig zu realisieren, sondern auch aus landschaftlichen Gesichtspunkten eher ab-
zulehnen. Allenfalls eine Erweiterung der Wohnbebauung kann hier im Bereich der Straße (in diesem Be-
reich nur einseitig bebaut) angedacht werden. Zudem ist ein Großteil dieser Flächen als Naturschutzgebiet 
ausgewiesen. 

 Ca. 500 Meter in nördlicher Richtung außerhalb des Kernorts Hohenfels, südlich des Gmaisbergs, weist der 
Flächennutzungsplan eine Fläche von ca. 2 ha – 3 ha als Gewerbegebiet aus. Die Fläche befindet sich im 
Eigentum der Gemeinde Hohenfels, wird derzeit landwirtschaftlich genutzt, ist aber noch nicht mit einem 
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Bebauungsplan überplant. Da das Areal nicht an eine Siedlungseinheit angebunden ist und noch keine 
Anbindung an den in mind. 500 m Entfernung liegenden Schmutzwasserkanal hat, ist eine Erschließung 
sehr kostspielig und deshalb zur Deckung des aktuellen Bedarfs von Gewerbeflächen auch bei einer Tei-
lerschließung weder für die Kommune noch für einen kleinen Betrieb wirtschaftlich. Eine Nachfrage weiterer 
und auch geeigneter Interessenten gibt es derzeit für dieses Gebiet nicht. Eine reine Bebauung mit Hallen 
ohne Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen ist bereits im Marktrat abgelehnt worden. 

 Westlich des Ortes befinden sich intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen, die meisten davon in Hang-
lage. Diese überwiegend in Privatbesitz befindlichen Grundstücke stehen nicht zum Verkauf. 

 Weitere Grundstücke in einer zusammenhängenden Größe von ca. 4000 m² im Kernort selbst oder an die-
sen angebunden, welche sich für einen Gewerbebetrieb / eine Betriebsansiedlung planungsrechtlich eignen 
könnten, werden derzeit nicht gesehen. 

 Eine Anbindung an ein allgemeines Wohngebiet wird nicht als sinnvoll betrachtet, da es keine konfliktfreie 
gewerbliche Nutzung im Hinblick auf doch zu erwartende Geräuschemissionen ermöglicht. 

 
 Großbissendorf, Raitenbuch/Stetten/Hitzendorf und Markstetten/Effenricht 
 Die Ortschaften Großbissendorf, Raitenbuch und Markstetten (ehemals selbständige Gemeinden bis zur 

Gebietsreform 1978) sind überwiegend durch Wohnbebauung geprägt. 

 Die Ortschaften, Weiler und Einzelgehöfte, Hitzendorf, Effenricht, Holzheim, Unterwahrberg, Hausraiten-
buch, Gunzenhof, Granswang, Kleinmittersdorf, Harrhof, Stallhof sind zusätzlich von landwirtschaftlichen 
Betrieben geprägt. 

 Im Bereich Fichten/Kleinbissendorf sowie Effenricht und auch Markstetten sind große Flächen auch mit 
Freiflächen-PV Anlagen bebaut. 

 Geeignete Flächen in erforderlicher Größe sind auch hier nicht innerhalb dieser Ortschaften zu finden bzw. 
stehen schlichtweg nicht zur Verfügung. 

 Eine Anbindung für ein Gewerbegebiet an eine geeignete Siedlungseinheit nach dem LEP ist, wenn über-
haupt, nur an allgemeine Wohngebiete möglich. Dies ermöglicht keine konfliktfreie gewerbliche Nutzung 
und kann deshalb auch nicht als sinnvoll und zielführend betrachtet werden. 

 Die Marktgemeinde ist im Ortsteil Stetten im Besitz eines Grundstückes, welches direkt im Westen an die 
intensive Wohnbebauung (Doppelhausbebauung) anschließt. Hier beabsichtigt der Markt Hohenfels Wohn-
bauflächen zu schaffen. Die Ausweisung eines Gewerbegebietes ist hier ebenfalls aus vorgenannten (Im-
missions-)Gründen nicht wirklich wünschenswert und deshalb nicht vorgesehen. 

 
 Granswang, Buchhausen, Gunzenhof – Lage entlang der Autobahn A3 

Entlang der BAB A3 befinden sich weder vorhandene noch perspektivische Flächen für Gewerbe- und Bau-
gebiete. Hier findet man überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen, welche nicht zum Verkauf anste-
hen oder mit PV-Freiflächenanlagen belegt sind. Zudem handelt es sich hier, um einen Außenbereich. 

 Eine Anbindung an eine bestehende Siedlungseinheit (landwirtschaftliche Betriebe, teils Vollerwerbsbe-
triebe) ist zudem auch hier nicht gegeben. 

 Die Erschließung gestaltet sich auch hier schwierig, da diese Ortsteile zum Teil an keine öffentliche Kanali-
sation angeschlossen sind und die Hauseigentümer Kleinkläranlagen betreiben müssen. 

 Geringere Auswirkungen auf die Umwelt, ein geringerer Flächenverbrauch oder eine günstigere Erschlie-
ßung sind bei allen aufgeführten Flächen in Bezug auf die beantragte Fläche nicht erkennbar. 

 
 Zusammenfassung 
 Es gilt festzuhalten, dass vorhandene Innenbereichsflächen im Kernort Hohenfels und in den Gemeindetei-

len, auf denen die vorgesehene Nutzung planungsrechtlich möglich wäre, nicht vorhanden oder zielführend 
sind. Es konnten bei Bewertung aller in Frage kommender Grundstücke und Inaugenscheinnahmen aller 
Ortsteile keine für die vorgesehene Nutzung geeigneten alternativen Flächen gefunden werden, welche an 
Siedlungseinheiten angrenzen und eine konfliktfreie gewerbliche Nutzung ermöglichen. 

 Vereinzelt vorhandene und geeignete Flächen befinden sich in Privatbesitz, werden nicht veräußert oder 
sind topographisch ungeeignet. 
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 Bei dem beabsichtigten Planungsgebiet mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Errichten eines 
Forstbetriebs“ ist ein Anschluss an einen landwirtschaftlichen Betrieb gegeben, was als bestehende Sied-
lungseinheit bewertet werden kann (siehe Punkt 3.1). 

 
 
4. Inhalt und wesentliche Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung 
 
4.1. Städtebauliche Vergleichswerte 
 
 Das Bruttobauland im Geltungsbereich des Änderungsgebietes weist folgende Flächenverteilung auf: 
 

Nutzungsart: 
 

bisher: künftig: 

FNP-Fläche GE * 0 m²    12.386 m²    
Landwirtschaftliche Nutzfläche 12.386 m²    0 m²    
   
 
Gesamtfläche 

 
12.386 m²    

 
12.386 m²    

 * : Im Bebauungsplanverfahren werden die Flächen noch unterteilt, u.a. in Ausgleichs-/Grünflächen etc. 
Tatsächlich bebaubare Fläche entsteht deutlich weniger! 

 
 
4.2. Art der baulichen Nutzung 
 
 Zur Verwirklichung der Ziele des parallelen Bebauungsplanes ist der Änderungsbereich als Gewerbegebiet 

entsprechend § 8 BauNVO ausgewiesen.  
 
  
4.3. Maß der baulichen Nutzung 
 
 Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung wurden unter Anwendung des § 17 BauNVO ge-

troffen. Das Maß der baulichen Nutzung wird dabei deutlich unterhalb der in der BauNVO höchstzulässigen 
Grundflächenzahl festgesetzt. Damit wird über das rechtliche Minimum hinaus derjenige bebauungsfreie 
Flächenanteil sichergestellt, der im Rahmen einer gerechten Abwägung die naturschutzfachlichen Interes-
sen an einer möglichst geringen Flächenversiegelung gegenüber den privaten Belangen einer wirtschaftli-
chen Nutzung ausreichend berücksichtigt. 

 
 Festsetzungen zur zulässigen Gebäudehöhe und zur maximal zulässigen Anzahl von Vollgeschoßen sollen 

eine maßstäbliche Einbindung der neuen Gebäude in das Landschaftsbild sicherstellen. 
 
 
4.4. Verkehrliche Erschließung 
 
 Das Plangebiet wird über Gemeindeverbindungsstraßen zur Kreisstraße NM 33 angebunden. Die Fahrstre-

cke zur NM 33 beträgt etwa 1,5 km. 
 
 
4.5. Versorgungsanlagen 
 
 Die Versorgung mit Trinkwasser kann über die örtlichen zentralen Versorgungsanlagen erfolgen. Über das 

Wasserversorgungsnetz kann auch der Brandschutz sichergestellt werden.  
 
 Die Stromversorgung erfolgt durch das örtliche Energieunternehmen und ist sichergestellt.  
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4.6. Entwässerung 
 
 Für das anfallende Schmutzwasser muss ein vorhandener Schmutzwasserkanal im Ostteil von Haarziegel-

hütte bis zum Baugebiet verlängert werden. Das vorhandene Wohnhaus Nr. 1 in Haarziegelhütte verfügt 
lediglich über eine Kleinkläranlage. 

 
 Das Niederschlagswasser ist auf dem Baugrundstück zu versickern. Dafür vorgesehene Flächen sind im 

parallelen Bebauungsplanverfahren aufgrund der Topografie im Osten des Plangebietes festgesetzt.  
 
4.7. Archäologische Denkmalpflege 
 
 Auch wenn keine konkreten Hinweise auf Bodendenkmäler vorliegen, wird vorsorglich darauf hingewiesen, 

dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler (u.a. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, 
Steingeräte, Scherben und Knochen) der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
gemäß Art. 8 (1) – (2) DSchG unterliegen. 

 
 
5. Umweltbericht 
 
 Teil dieser Begründung ist ebenfalls der Umweltbericht für das parallel durchgeführte Bebauungsplanver-

fahren. Der Umweltbericht enthält auch die Ermittlung der notwendigen Kompensationsmaßnahmen für die 
Eingriffe in Natur und Landschaft. 

 
 
6. Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
 Um die geplante bauliche Nutzung, die Erschließung und eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter 

Wahrung öffentlicher und privater Belange sicherzustellen, ist die Änderung des Flächennutzungsplanes 
erforderlich. 

 
 
Aufgestellt am 21.12.2020 
 
 
Dipl.-Ing. FH Alois Iberl 
Architekt, Stadtplaner 
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